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4. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den dualen Bachelorstudiengang  
„Elektrotechnik PLuS (Praxisverbund Lehre und Studium)” 
im Fachbereich Energietechnik  
an der Fachhochschule Aachen
vom 1. Juli 2015

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) und der Rahmenprüfungsordnung (RPO) für 
die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Fachhochschule Aachen vom 2. April 2012 (FH-Mitteilung Nr. 30/2012), 
zuletzt geändert durch Änderungsordnung vom 1. Dezember 2014 (FH-Mitteilung Nr. 148/2014), hat der Fachbereich 
Energietechnik folgende Änderung der Prüfungsordnung vom 17. August 2010 (FH-Mitteilung Nr. 63/2010), zuletzt geändert 
durch Änderungsordnung vom 16. Juli 2014 (FH-Mitteilung Nr. 120/2014), erlassen:

Teil 1  |  Änderungen

1.	 § 7 wird wie folgt geändert:

–	 Absatz 2 wird neu gefasst:
„	(2) Das Kernstudium des Studiengangs „Elektrotechnik PLuS“ umfasst die Prüfungen gemäß Anlagen 1–3.“

–	 Absatz 3 wird neu gefasst:
„	(3) Das Vertiefungsstudium des Studiengangs „Elektrotechnik PLuS“ umfasst die Prüfungen gemäß Anlagen 1–3.“

2.	 In § 9 Absatz 1 wird das Wort „grundsätzlich“ ersetzt durch „in der Regel“.

3.	 In § 10 Absatz 1 Satz 3 wird die Bezeichnung „Abschlussarbeit“ geändert in „Bachelorarbeit“.

4.	 In § 11 Absatz 4 wird im letzten Satz der Satzteil „, das Praxisprojekt“ gestrichen.

5.	 § 12 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„	Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus drei Bestandteilen ermittelt: der Durchschnittsnote aller 
studienbegleitenden benoteten Prüfungen des Studiums, der Note für die Bachelorarbeit und der Note für das 
Kolloquium.“

6.	 In Anlage 1 wird wie folgt geändert:

–	 Im Studienplan des Kernstudiums werden die Prüfungselemente in den Modulen „Informationstechnik 1“, 
„Technische Dokumentation 1“, „Informationstechnik  2“ und  „Technische Dokumentation 2“ geändert in „uMP“.

–	 Im Studienplan des Kernstudiums werden in den Wahlmodulen „Allgemeine Kompetenzen“ im dritten und fünften 
Semester der Hinweis auf die Fußnote „*)“ eingefügt.

–	 In der Legende zum Studienplan des Kernstudiums wird die Erläuterung „uMP = unbenotete Modulprüfung“ 
eingefügt.

–	 Im Studienplan des Vertiefungsstudiums werden die Prüfungselemente „, TN“ der Praxisprojektmodule 
gestrichen.

7.	 Anlage 2 wird wie folgt geändert:

–	 Das Prüfungselement des Moduls „Projektmanagement“ wird von „MP“ geändert in „uMP“

–	 Es wird die folgende Legende eingefügt:
„	Abkürzungen und Erläuterungen (Legende): 
SWS = Semesterwochenstunden; MP = Modulprüfung; uMP = unbenotete Modulprüfung;  
TN = Teilnahmeschein; LP = Leistungspunkte entsprechend dem European Credit Transfer System (Credit points 
according to the European Credit Transfer System)“

8.	 In Anlage 3 wird das Modul „Java“ geändert in „Einführung in die Programmiersprache Java“.
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Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen (FH-
Mitteilungen) in Kraft.

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Bachelorstudiengang „Elektrotechnik PLuS“ ab dem Wintersemester 
2014/15 aufgenommen haben.

(3) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Energietechnik vom 30. März 2015 und 
der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß Beschluss vom 29. Juni 2015.

Aachen, den 1. Juli 2015

Der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
in Vertretung 
 
 
gez. Stempel 
 
Volker Stempel


